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AG zur Überarbeitung von Checklisten zur Überwachung von IED-Tierhaltungsanlagen 

 

 
Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52a Abs. 5 BImSchG 

 
 
Zuständige 
Überwachungsbehörde:  

 

Datum der Vor-Ort-
Besichtigung:  
 

 

Betreiber:  
 

 

Betriebsstandort (Adresse): 
 

 

Nummer gemäß Anhang 1 
der 4. BImSchV:  
 

 

Bezeichnung gemäß 
Anhang 1 der 4. BImSchV: 
 

 

Fazit: 
 
Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsauflagen) 
festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten 
erfordern?  
 
☐ Ja                     ☐ Nein 

 

Wenn ja, welche: 
 

Mängel Beseitigung bis 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Datum Nachprüfungstermin:  
 

 

Datum nächste reguläre Vor-Ort-
Besichtigung: 

 

 

 

Landkreis Gifhorn

05.08.2025

Lüben 8, 29378 Wittingen

7.1.3.1

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Mastgeflügel mit 40 000 oder mehr Mastgeflügelplätzen

Lübener Geflügel KG

August 2028


